
 

 

 
 
 
 
 
Rundschreiben des LBV Nr. 3/03/2015 

Städtebauförderung  

Informationen zum Abschluss des Bund Länder Programms Aktive Stadt-
zentren (ASZ) mit Programmjahr 2015 und Vorbereitung eines möglichen 
Programms „ASZ II“ ab Programmjahr 2016 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

o.g.  Bund Länder Programm Aktive Stadtzentren wurde seitens des Bundes mit 
einer Laufzeit von Programmjahr 2008 bis Programmjahr 2015 angelegt.  

Dieses letzte Programmjahr wird derzeit zur Ausreichung vorbereitet. 

Verpflichtungsermächtigungen werden dabei längstens bis zum Haushaltsjahr 
2019 ausgewiesen. 

Mit Auslaufen des Programms sind die dort geförderten Gesamtmaßnahmen ab-
zurechnen.   

Vieles deutet derzeit allerdings darauf hin, dass ab Programmjahr 2016 eine Fort-
setzung im Sinne eines ASZ II angedacht ist (mit einer derzeit angenommenen 
Laufzeit von ebenfalls 8 Jahren). Allerdings liegen offizielle Informationen hierzu 
bislang nicht vor. 

Um möglichst wenig Zeit zu verlieren, sollten interessierte Städte dennoch bereits 
jetzt die notwendigen Vorbereitungen für ein möglicherweise anstehendes „ASZ II“ 
treffen. 
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Förderrechtlich gesehen handelt es sich um ein „neues“ Programm mit neuen 
Gesamtmaßnahmen und Einzelvorhaben. Die entsprechenden städtebaulichen 
Entwicklungskonzepte sind daher fortzuschreiben. Sie können durchaus Projekte 
enthalten, die bereits Gegenstand des ASZ I waren, aber dort nicht zur Umset-
zung kommen konnten. Die hierzu führenden Gründe wären dann zu benennen. 
Ansonsten ist strategisch auf der bisherigen Zielplanung aufzubauen und die 
umsetzbaren Einzelvorhaben mit entsprechendem Vorbereitungsstand hieraus 
plausibel abzuleiten. V.g. Unterlagen bitten wir bis zum 31.01.2016 vorzulegen.  

Es ist weiterhin zu beachten, dass für diese mögliche neue Förderperiode ein 
Neuantrag (online) gestellt werden muss (Termin 30.09.15). Die dazu notwendi-
gen Unterlagen und Informationen entnehmen Sie bitte unserem Internetauftritt.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Pfaff 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 


